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Stellungnahme zur Verordnung der Abschlussprüferaufsichtsbehörde über die 
Finanzierung der Kosten im Zusammenhang mit Inspektionen der Abschlussprü-
feraufsichtsbehörde (APAB-Inspektionsfinanzierungsverordnung – APAB-IFV) 
 

Im Rahmen dieser Verordnung werden die Inspektionsfinanzierungsbeiträge für Inspektionen ge-

mäß § 21 Abs. 8 Abschlussprüfer-Aufsichtsgesetz (APAG) festgelegt. Bei der Bemessung dieser 

Finanzierungsbeiträge für Inspektionen hat neben der Berücksichtigung des für den Rechnungs-

kreis „Inspektionen“ verursachte Aufwand auch der relevante Marktanteil für den einzelnen Ab-

schlussprüfer und Prüfungsgesellschaft bei Unternehmen von öffentlichem Interesse seinen Nie-

derschlag gefunden. 

 

Die Bundesarbeiterkammer nimmt die Verordnung zur Kenntnis und erhebt keinen Einwand.  

 

 

 

VP Johann Kalliauer Melitta Aschauer-Nagl 

iV des Präsidenten iV des Direktors 

F.d.R.d.A. F.d.R.d.A. 

 


